Sitzungsvorlage REF4/003/2026

STADT
Aktenzeichen Verfasser/in N S B C H
Ref. 4 Jakobs, Christian
Beratung Datum
Stadtrat 04.05.2026 offentlich

Betreff
Belehrung tber das Steuergeheimnis sowie weitere Verschwiegenheitspflichten

Sachverhalt:

Die Stadtratsmitglieder als Amtstrager haben das Steuergeheimnis zu wahren (8 30 AO
i.V.m. § 355 StGB).

Ein Amtstrager verletzt das Steuergeheimnis, wenn er
1. Verhaltnisse eines anderen, die ihm

a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprifungsverfahren oder einem
gerichtlichen Verfahren in Steuersachen,

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder einem Bul3geldverfahren
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit,

C) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehorde oder durch die ge-
setzlich vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbescheides oder einer Bescheinigung
Uber die bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen

bekannt geworden sind, oder

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, das ihm in einem der in Nummer 1
genannten Verfahren bekannt geworden ist, unbefugt offenbart oder verwertet oder

3. nach Nummer 1 oder Nummer 2 geschitzte Daten im automatisierten Verfahren un-
befugt abruft, wenn sie fur eines der in Nummer 1 genannten Verfahren in einer Datei
gespeichert sind.

Nach 8§ 355 Abs. 1 StGB wird ein Amtstrager, der unbefugt Steuergeheimnisse offen-
bart oder verwertet, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Auch derjenige, der unbefugt vom Bayer. Datenschutzgesetz geschitzte personenbe-
zogene Daten, die nicht offenkundig sind, unmittelbar und insbesondere Ubermittelt,
zum Abruf bereithalt, oder einem anderen verschafft, wird mit Geldbuf3e bis zu 25.000
Euro belegt. In schwereren Féllen kann mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft werden.

Zudem unterliegen Aufsichtsratsmitglieder kommunaler Unternehmen grundsatzlich
einer umfassenden und strafbewehrten Verschwiegenheitspflicht (88 394, 395, 404
AktG).
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Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskorperschaft in den Auf-
sichtsrat entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Ge-
bietskorperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht.

Fur vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft (Betriebs- oder Ge-
schaftsgeheim-nisse), gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis fir die Zwecke der Berichte
nicht von Bedeutung ist. Die Berichtspflicht kann auf Gesetz, auf Satzung oder auf dem
Aufsichtsrat in Textform mitgeteiltem Rechtsgeschéaft beruhen.

Personen, die damit betraut sind, die Beteiligungen einer Gebietskdrperschaft zu ver-
walten, haben Uber vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, die ihnen
aus Berichten nach § 394 bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt
nicht far Mitteilungen im dienstlichen Verkehr.

Nach § 404 Abs. 1 und 2 AktG wird ein Amtstrager, der ein Geheimnis der Gesellschaft
(Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis), das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied des
Aufsichtsrats bekanntgegeben worden ist, unbefugt offenbart oder verwertet, mit Frei-
heitsstrafe bis zu 1 Jahren oder Geldstrafe bestratft.

Diese Regelungen gelten nicht nur fur Aktiengesellschaften, sondern entsprechend
auch fur GmbHs (vgl. 88 52 Abs. 1, 85 GmbHG). Fir Kommunalunternehmen ist 8§ 4
KUV mal3geblich. Diese Vorschrift verpflichtet die Mitglieder der Organe des Kommu-
nalunternehmens uber alle vertraulichen Angaben und Geschéfts- und Betriebsgeheim-
nisse des Unternehmens Verschwiegenheit zu bewahren. Sie gilt nicht gegentber den
Organen der Gemeinde.

Laut dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.09.2024 ist ein Bericht an die
entsendenden Kommune, einschliel3lich des Stadtrates, erlaubt (8 394 AktG). Das Ge-
richt begrindet dies damit, dass das Informationsprivileg dem Interesse der Kommune
an einer effektiven Beteiligungsverwaltung und demokratischen Kontrolle durch das zu-
standige Gemeindeorgan dient. Das 6ffentliche Kontrollinteresse Uberwiegt in diesem
Zusammenhang die allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Vertraulichkeitsgrundséatze.

Daher dirfen Informationsweitergaben nicht pauschal unter Verweis auf die Verschwie-
genheitspflicht abgelehnt werden. Vielmehr ist im Einzelfall zu prifen, ob eine Berichts-
pflicht besteht und ob die Weitergabe vertraulicher Angaben und Geheimnisse fir die
Zwecke des Berichts erforderlich ist.

Zu beachten ist, dass bei der Berichterstattung in der betreffenden Stadtratssitzung die
Offentlichkeit von den vertraulichen Inhalten auszuschlieRen ist.

Beschlussvorschlag:

Dient zur Kenntnis.

Seite 2 von 2




	REF_voname
	Beratungsfolge
	REF_vobetr
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag

